S

Heilpadagogische Schule Baselland

Konzept flr einen Hortbetrieb

an der HPS BL

September 2005



Inhalt

1

2

Ausgangslage

Grundlagen
2.1 Gesetzliche Grundlagen
2.2 Betriebskonzept der HPS BL

Organisation

3.1 Unterstellung / Einbindung
3.2 Offnungszeiten

3.3 Hortgruppe

3.3.1 Richtzahl pro Hortgruppe
3.3.2 Ausstattung

3.4 An- und Abmeldung
3.5 Verpflegung
3.6 Transport

Personal
Auftrag

Kosten / Kostenbeteiligung
6.1 Verpflegungsbeitrag
6.2 Betreuungstag

6.3 Inkassostelle

Qualitatssicherung
7.1 Uberprifung

7.2 Kriterien

7.3 Evaluation

Anhang
8.1 Pflichtenheft Hortleitung
8.2 Qualitatskriterien

8.3 Organigramm

September 2005

Seite 2



1 Ausgangslage

Der strukturelle Wandel der HPS BL, bedingt durch das neue Bildungsgesetz
des Kantons BL (2003), sowie die beiden Neubauten in Minchenstein (Bezug
2005) und Liestal (Bezug 2008), ermdglicht auch Erweiterungen der
Angebotspalette. Allen Schulstandorten kann nun ein Hortbetrieb angegliedert
werden.

Interessierte Eltern, die aus unterschiedlichen Grinden darauf angewiesen
sind, dass ihr Kind tber die normalen Offnungszeiten der HP-Schulen hinaus
betreut wird und die im Familien- und Wohnumfeld keine Betreuungsmaglichkeit
finden, erhalten ein zuséatzliches sozialpadagogisches Angebot der Schule.

Das Konzept bietet Eltern, Vorgesetzten und Fachstellen einen Einblick in
diesen sozialpddagogischen Arbeitsbereich und bietet den fir den Hortbetrieb
zustandigen Miarbeiterinnen/Mitarbeitern eine Richtlinie fur ihre Arbeit.

2 Grundlagen und Rahmenbedingungen

2.1 Gesetzliche Grundlagen

- Bildungsgesetz Kanton Basel-Landschaft vom 6. Juni 2002, § 48 e
- Verordnung zur Sonderschulung vom 13. Mai 2003, Abschnitt C,
88 14 und 16
- Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Basel-Landschaft
2.2 Betriebskonzept der HPS BL

Das Betriebskonzept der HPS BL sieht unter Punkt 9 (Angebote,
Ausserschulischer Bereich) vor, dass die Schulen der einzelnen Standorte
einen Hort anbieten.

3 Organisation

3.1 Unterstellung / Einbindung

Der Hort ist organisatorisch in die HPS eingebunden.
Es gelten die Leitungsstrukturen der HPS ,Ort* (s. Organigramm,
Anhang 7.2).

3.2 Offnungszeiten

Der Hort ist wahrend den Schulwochen von Montag bis Freitag von
12.00 - 18.00 Uhr geoffnet.

Auslaufzeit: 17.00 — 18.00 Uhr

Das Ende des Schulunterrichts am Nachmittag markiert eine
Austrittsmaoglichkeit.
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3.3 Hortgruppe
3.3.1 Richtzahl
Pro Hortgruppe werden 5 - 10 Schilerinnen/Schuler aufgenommen.

3.3.2 Ausstattung
Hortraume sind zur Erbringung der in diesem Konzept umrissenen
Leistungen entsprechend ausgestattet.
3.4 Anmeldung / Abmeldung

Wird ein Hortplatz beansprucht, muss eine schriftliche Anmeldung an die
Schulleitung ,,Ort* erfolgen. Eine Anmeldung gilt fir mindestens ein
Semester. Stichdaten sind

fur das erste Semester: 31. Mai
fur das zweite Semester: 31. Oktober

Ausserordentliche Anmeldungen werden bertcksichtigt, wenn Personal und
Platz vorhanden sind.

Wird der Hortplatz nicht mehr benétigt, muss eine schriftiche Abmeldung
an die Schulleitung ,,Ort* gerichtet werden. Stichdaten sind

fir das erste Semester: 31. Mai
fur das zweite Semester: 31. Oktober

Ohne schriftliche Abmeldung gilt der Hortplatz als reserviert und die Se-
mesterkosten werden in Rechnung gestellt.

Es werden Prasenzkontrollen gefuihrt (analog denjenigen fur die Sonder-
Schulung)

3.5 Verpflegung
Kinder und Jugendliche, die das Hortangebot an schulfreien Nachmittag
benutzen, erhalten ein Mittagessen.

3.6 Transport

Transportkosten, die Uber die tblichen Fahrtkosten von und zur Schule
hinausgehen, missen die Eltern ibernehmen oder selbst fur das Abho-
len und Bringen besorgt sein.

4 Personal

Pro Hortgruppe werden
1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
1 -2 Horthilfen

eingesetzt.

Abweichungen von diesem Stellenplan regelt die Schulleitung HPS BL.
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5 Auftrag

Sozialpadagogische Arbeit versteht sich als Erganzung zur heilpadagogischen
Schulung wéhrend den Tageszeiten, die von Schule und Unterricht nicht
abgedeckt werden.

Sozialpddagogische Arbeit bedeutet, dass jedes Kind seiner Behinderung
und seinen Voraussetzungen entsprechende Unterstlitzung in den
Bereichen der korperlichen, sozialen und emotionalen Entwicklung erhalt.

Insbesondere werden die Selbstkompetenzen bei der Esskultur und
in der Korperpflege, die Sozialkompetenzen durch die Erfahrungen in der
Gruppe gefordert.

Gleichzeitig lernen die Kinder durch das Entdecken neuer Erlebnisraume
Maoglichkeiten einer Freizeitgestaltung kennen.

Der sozialpadagogische Auftrag umfasst die Zusammenarbeit mit Eltern
und Schule.

6 Kosten / Kostenbeteiligung

6.1 Verpflegungsbeitrag
Fr. 3.--

6.2 Betreuungstag
Fr.7.--
Als Betreuungstag gilt die Zeit, die Uber die Betreuung zwischen den
Unterrichtsblécken am Vor- und am Nachmittag hinausgeht.

6.3 Inkassostelle

Inkassostelle ist die Salathe Treuhand, Hdlstein. Die Elternbeitrage werden
semesterweise erhoben.

7 Qualitatsiberprifung

7.1 Uberprufung

Die Schulleitung HPS BL erlasst Qualitatskriterien fur einen Hortbetrieb und
regelt Art und Zeitpunkt der Uberprufung.

7.2 Kriterien

Die Kriterien zur Qualitatsiberprtfung orientieren sich an einem sozialpad-
agogischen Verstandnis der Hortarbeit.
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7.3 Evaluation

Das ,Konzept fir einen Hortbetrieb an der HPS BL" wird fortwéahrend auf
seine betriebliche Funktionalitat Gberprift und den aktuellen Gegebenheiten
angepasst.

8 Anhang

8.1 Pflichtenheft Hortleitung
siehe Beilage ,Pflichtenheft Sozialpadagogin®, Aufgaben: Hort
8.2 Qualitatskriterien

siehe Beilage

8.3 Organigramm
siehe Beilage
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Pflichtenheft: Sozialpadagogin
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Funktion
* Sozialpadagogin in der Schule und/oder im Hort.

Beschaftigungsgrad: Hort: ............coooevvvvnnnnnnnn. Schule. .....ccoooveiii .

Aufgabenbereich / Ziel der Stelle
Sozialpadagogin

Mithilfe in der Foérderung, Betreuung und Pflege der Schilerinnen und Schiler
innerhalb der Schule sowie die Betreuung und Pflege der Schilerinnen und
Schuler im Schulhort.

Fordern der Schilerinnen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und dazu
beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.

Interdisziplindre Zusammenarbeit der an der Forderung des Schilers/ der
Schulerin beteiligten Lehrpersonen, Therapeutinnen und Mitarbeiterinnen.

Aufgaben
Hort

Beaufsichtigung, Betreuung und Pflege der Kinder und Jugendlichen
Durchfiihren von Freizeitangeboten, die sich nach den Bedirfnissen der
Kinder und Jugendlichen richten

Organisation der An- und Abmeldung

Fuhrung der Prasenzkontrolllisten

Bestellung der Mahlzeiten (Mittagessen, Zwischenverpflegung)
Informationsaustausch mit: Eltern, Therapeutinnen und Klassenverantwort-
lichen

Mithilfe und Teilnahme an gemeinsamen Schulanlassen

N =

ook w

N

8. Gewahrleistung eines erholsamen, vielféaltigen und interessanten Freizeit-
angebotes
9. Bereitschaft fur berufsbezogene Weiterbildung
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Schule

8.

9.

1. Betreuung und Pflege der Schuilerinnen
2.

Unterstitzung der Heilpddagogin oder der Fachlehrperson im Unterricht
durch:

"1 Ubernahme von zuvor abgesprochenen Arbeiten in Klein-

gruppen

[l geplante Arbeitsaufgaben mit einzelnen Schilerinnen

[l Hilfeleistungen fur Schulerinnen
Ubernahme der Pausenaufsicht gemass Stundenplan
Ubernahme der Mittagsbetreuung gemass Stundenplan
Teilnahme an Schullagern, Projektwochen, Ausfligen, Eltern- und
Schulanlassen
Mitarbeit in der Planung und Organisation, der Gestaltung und
Durchfiihrung von Projekten und Schulanléassen.
Administrative Aufgaben und/oder organisatorische Aufgaben, die mit den
oben aufgezahlten Aufgaben verbunden sind.
Teilnahme an Klassenteamsitzungen, Forderplansitzungen, Elternabenden
und Konventveranstaltungen
Bei Bedarf Teilnahme an interdisziplindren Sitzungen, Elterngesprachen,
Sitzungen des Kollegiums

10. Bereitschatft fur berufsbezogene Weiterbildung
11.Tragt Sorge fir eine gute Informationsweitergabe und bemuht sich um die

notwendigen Informationen

12.Kurzfristige, zeitlich begrenzte Ubernahme der Verantwortung fir die

Schulerinnen im Auftrag der Schulleitung

Kompetenzen / Verantwortlichkeit

Hort

Die Hauptverantwortung liegt bei der Sozialpddagogin wahrend den Hort6ffnungs-
zeiten fur die ihr anvertrauten, angemeldeten Kindern und Jugendlichen.

Die Verantwortung fir die Praktikumsanleitung, der Stundenplanung und die
Fahrung von Présenzlisten liegt bei der Sozialpadagogin.

Die Aufgaben werden selbstandig ausgefuhrt.
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Schule

Die Hauptverantwortung liegt bei der klasseverantwortlichen Heilpadagogin. Die
Sozialpddagogin Ubernimmt die Verantwortung fur die Klasse wahrend der
Mittagsbetreuung und der Pausenaufsicht gemass Stundenplan. Ubertragene
Aufgaben, von der hauptverantwortlichen Person, werden mit der daftr
notwendigen Sorgfaltspflicht erflllt.

Die Gestaltung der Mittagsbetreuung liegt in der Kompetenz der Sozialpadagogin.

Die Art und Weise der Erflllung der Ubertragenen Aufgaben liegt im Ermessen der
Sozialpadagogin soweit sie innerhalb des Foérderrahmens, der kulturellen
Gewohnheiten der Schule (Leitbild) liegen und den Schilerinnen und Schuilern
sowie der Klassenverantwortlichen nicht zuwiderhandeln.

Direkte Vorgesetzte
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2 Qualitatskriterien

- Einhalten der Kernarbeitszeiten

- Vorbereitungsarbeiten der Hortleiterin

- Fuhren der Absenzenkontrolle

- Organisation des Mittagstisches

- Weiterbildung

- Uberpriifung und Uberarbeitung des Hortkonzepts

Uberpriifung:

- Standortgesprach
- Besuche durch die Schulleitung

September 2005 Seite 11



	Heilpädagogische Schule Baselland
	Inhalt
	1 Ausgangslage
	2 Grundlagen
	3 Organisation
	4 Personal
	5 Auftrag
	6 Kosten / Kostenbeteiligung
	7 Qualitätssicherung
	8 Anhang


	1 Ausgangslage
	2  Grundlagen und Rahmenbedingungen
	3  Organisation
	5 Auftrag
	6 Kosten / Kostenbeteiligung
	7 Qualitätsüberprüfung
	Heilpädagogische Schule Baselland


	2 Qualitätskriterien

